
 

 

N i e d e r s c h r i f t 

RPA/VIII/2 
 

 
Niederschrift über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Ro-
sendahl am 02.09.2010 im Sitzungssaal des Rathauses, Osterwick, Hauptstraße 30, Ro-
sendahl. 
 

Anwesend waren: 
 
Der Ausschussvorsitzende 
 
Schubert, Franz       
 
Die Ausschussmitglieder 
 
Branse, Martin       
Fedder, Ralf       
Isfort, Mechthild    Als Vertretung für Herrn 

Theodor Barenbrügge 
Meier, Frank       
Rahsing, Ewald       
Reints, Hermann       
Schulze Baek, Franz-Josef       
Söller, Hubert       
 
Von der Verwaltung 
 
Niehues, Franz-Josef Bürgermeister    
Isfort, Werner Kämmerer    
Wisner-Herrmann, Sabine Schriftführerin    
 
 

Es fehlten entschuldigt: 
 
Die Ausschussmitglieder 
 
Barenbrügge, Theodor       
 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung: 20:30 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
Ausschussvorsitzender Schubert begrüßte zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
die Ausschussmitglieder sowie die Vertreter und die Vertreterin der Verwaltung. 
 
Er stellte fest, dass zu dieser Sitzung mit Einladung vom 23. August 2010 form- und fristge-
recht eingeladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig sei. Hiergegen erhob sich kein 
Widerspruch. 
 
 

1 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (1. Teil) 
 
Es waren keine Einwohner zur Fragestunde anwesend.   

 

 

 
 

2 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO 
 

 

 

 
 

2.1 Bauarbeiten an der B 474 in Höhe der LIDL-Filiale im Ortsteil Holtwick - Herr 

Fedder 
 
Ausschussmitglied Fedder fragte, was für Baumaßnahmen an der B 474 in Höhe 
der Lidl-Filiale im Ortsteil Holtwick vorgenommen würden.  
 
Bürgermeister Niehues erklärte, dass ihm diese Maßnahmen nicht bekannt seien 
und er die Anfrage in der nächsten Sitzung oder im Protokoll beantworten werde.  
 
Antwort: Bei den Arbeiten an der B 474 im Ortsteil Holtwick handelte es sich 

um Vorarbeiten für die Kanalsanierung. Ein maroder Kontrollschacht 
musste komplett aufgenommen und erneuert werden.  

 

 

 
 

3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus öffentlichen Ausschuss-

sitzungen 
 
Kämmerer Isfort berichtete über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung 
vom 17. Juni 2010. Der Bericht wurde ohne Wortmeldungen zur Kenntnis genom-
men.  

 

 

 
 

4 Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der auf der Grundlage des 

Gesetzes zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen 

(Investitionsförderungsgesetz NRW - InvföG) bereitgestellten Mittel (Konjunk-

turpaket II) 

Vorlage: VIII/177 
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Ausschussvorsitzender Schubert verwies auf die Sitzungsvorlage VIII/177.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass die Bezirksregierung Münster der Gemeinde Ro-
sendahl im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes 
(Schwerpunkt des Konjunkturpaketes II) insgesamt 1.046.845,00 € bewilligt habe. 
Davon entfielen auf den Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur 410.749,00 € und auf 
den Schwerpunkt Infrastruktur allgemein 636.096 €. Die Maßnahmen zur Bildungs-
infrastruktur (energetische und bauliche Maßnahmen Grundschule Darfeld) seien 
aktuell mit noch zu testierenden 331.740,00 € abgerechnet worden. Zuzüglich be-
reits testierter Maßnahmen in Höhe von 37.568,00 € ergebe dies eine Gesamtsum-
me von 369.308,00 €. Die Maßnahmen zur Infrastruktur (Herstellung neuer Trag-
schichtdecken auf Wirtschaftswegen) seien mit noch zu testierenden 271.270,00 € 
abgerechnet worden. Zuzüglich bereits testierter Maßnahmen in Höhe von 
110.364,00 € ergebe dies eine Gesamtsumme von 381.634,00 €. Er wies auf die 
dazu vorliegenden Unterlagen hin, die er zur Einsicht und Prüfung für die Aus-
schussmitglieder in der aktuellen Sitzung bereitgestellt habe.  
 
Ausschussmitglied Reints fragte, warum in der Anlage I zur Sitzungseinladung die 
Beschlussdaten der Ratssitzungen bereits bis 2018 angegeben seien.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass dies ein Fehler sei, der durch die Fortführung der 
Tabellendaten entstanden sei. In allen Fällen handele es sich um das Datum 
„06.05.2010“. Die Tabelle werde entsprechend korrigiert und dem Protokoll beige-

fügt (Anlage I). 
 
Ausschussvorsitzender Schubert bat nun alle Ausschussmitglieder, sich die von 
Kämmerer Isfort vorgelegten Unterlagen anzusehen und zu prüfen.  
Die Unterlagen waren gegliedert in: 

 Maßnahmeanmeldungen 

 Planunterlagen 

 Angebotsunterlagen 

 Beschlussfassungen Rat/Ausschüsse 

 Auftragserteilung 

 Rechnungen 

 Mittelabrufe 

 Beendigungsanzeige 
 
Anschließend fragte Ausschussmitglied Fedder, ob es möglich sei, den Ausschuss-
mitgliedern die Kostenaufstellung der energetischen Maßnahmen für die Grund-
schule in Darfeld zur Verfügung zu stellen.  
 

Bürgermeister Niehues sagte zu, diese dem Protokoll beizufügen (Anlage II). 

 
Ausschussmitglied Söller erkundigte sich, welche Mittel von der „Teilnehmerge-
meinschaft Flurbereinigung Holtwick“ noch zur Verfügung stünden, die für die Sa-
nierung der Wirtschaftswege eingesetzt werden könnten.  
 
Kämmerer Isfort teilte mit, dass diese Frage über das Protokoll beantwortet werde. 
 
Antwort: Der noch zur Verfügung stehende Betrag beträgt zum 31.12.2008 

insgesamt 113.563,70 €. Nach Inanspruchnahme insbesondere für 
die Wirtschaftswege „Klaas-Brock“ und „Napoleonsweg“ im Jahr 
2010 wird der verfügbare Betrag zum 31.12.2010 voraussichtlich 
noch rd. 84.700 € betragen.  
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Der Ausschuss fasste abschließend folgenden Beschluss: 

 
Das Testat des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl über die 
zweckentsprechende Verwendung von Mitteln gemäß § 11 Abs. 3 Investitionsförde-
rungsgesetz NRW wird für folgende Maßnahmen erteilt: 
 
1. Energetische und bauliche Maßnahmen Grundschule Darfeld, Antoniusstraße 2, 

48720 Rosendahl (Identifikationsnummer G55804000004), 

2. Herstellung von Tragdeckschichten auf Wirtschaftswegen  

 a) Wirtschaftsweg „Netter Markweg“ (Identifikationsnummer G55804000005), 

 b) Wirtschaftsweg „Tillyweg“ (Identifikationsnummer G55804000006), 

 c) Wirtschaftsweg „Zum Bülten“ (Identifikationsnummer G55804000007), 

 d) Wirtschaftsweg „Klosterweg“ (Identifikationsnummer G55804000008), 

 e) Wirtschaftsweg „Baumberger Weg“ (Identifikationsnummer G55804000009), 

 f) Wirtschaftsweg „Sundernstiege“ (Identifikationsnummer G55804000010), 

 g) Wirtschaftsweg „Klaas-Brock“ (Identifikationsnummer G55804000011), 

 h) Wirtschaftsweg „Napoleonsweg“ (Identifikationsnummer G55804000012), 

 i) Wirtschaftsweg „Brockbauerweg“ (Identifikationsnummer G55804000013), 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

 
 

5 Entscheidung über die Einbeziehung eines Prüfers für die Prüfung des Jah-

resabschlusses 2008 der Gemeinde Rosendahl gemäß § 59 Abs. 3 und 4 und § 

103 Abs. 5 GO NRW 

Vorlage: VIII/178 
 
Ausschussvorsitzender Schubert verwies auf die Sitzungsvorlage VIII/178.  
 

Ausschussmitglied Söller trug zunächst folgenden Antrag der CDU-Fraktion vor:  

 

1. Hinsichtlich der Einbeziehung eines Prüfers zur Prüfung des Jahresab-

schlusses 2008 beantragt die CDU-Fraktion, auf die von der Verwaltung vor-

geschlagene Einbeziehung eines externen Prüfers zu verzichten. 
 
unsere Vorstellung zur Realisierung wäre: 

 die Verwaltung erstellt einen Leitfaden zum Prüfungsablauf 
 der Ausschuss verständigt sich über den Leitfaden der Verwaltung ggf. mit 

Abänderungen bzw. Erweiterungen 
 danach Prüfungshandlungen auf der Grundlage des Leitfadens 

 
zur Begründung: 

 die gesetzliche Zuständigkeit für die Prüfung von Jahresabschlüssen liegt 
beim Rechnungsprüfungsausschuss (§ 59 GO) 

 der Rat hat im HSK festgelegt, ab 2010 die Jahresabschlussprüfungen durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss durchzuführen 

 die Eröffnungsbilanz und zwei Jahresabschlüsse wurden von externen Prü-
fern geprüft und jeweils uneingeschränkte Testate erteilt 

 in den Kommunen des Kreises Borken und auch beim Kreis Borken werden 
die Jahresabschlüsse nahezu flächendeckend durch die Rechnungsprü-



 
 

- 5 - 

fungsausschüsse geprüft 
 die Kosten in Höhe von rd. 17.000 € können eingespart werden 
 die Kommunalaufsicht und die GPA prüfen die Verwaltung ebenfalls und 

nehmen Rechtmäßigkeitsprüfungen vor. 
 
 
Wenn diesem Antrag zugestimmt werde, folge Punkt 2 des Antrages. 

 
2. Des Weiteren beantragen wir die Absetzung des TOP 3 nichtöffentliche Sit-

zung der die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfungsbüros zur Prüfung des 

Jahresabschlusses 2008 zum Inhalt hat. 
 
 
Ausschussmitglied Reints erklärte, dass ja im Vorfeld schon darüber gesprochen 
worden sei, dass das Geld für den externen Prüfer spätestens ab 2010 eingespart 
werden solle.  
Er glaube, dass die Verwaltung ihre Arbeit korrekt mache und wolle gern persönlich 
dazu beitragen, dass Geld eingespart werde. Daher begrüße er den Antrag der 
CDU-Fraktion und werde dafür stimmen.  
 
Ausschussmitglied Fedder teilte mit, dass die WIR-Fraktion Probleme mit der Ver-
bindung der Begriffe „Vertrauen“ und „prüfen“ habe. Er vertraue der Verwaltung, 
aber eine Prüfung sei auch mit dem möglichen Aufdecken von Fehlern verbunden 
und bei dem zu erstellenden Testat müsse er mit seinem Namen für das Ergebnis 
gerade stehen. Er gab zu bedenken, dass die Prüfung pro Ausschussmitglied ca. 15 
Arbeitsstunden bedeute, wenn man von der Prüfzeit der professionellen Prüfer im 
Vorjahr ausgehe. Die WIR-Fraktion plädiere dafür, in diesem Jahr noch einmal ei-
nen Prüfer zu beauftragen und sich im Laufe des Jahres darauf vorzubereiten, die 
nächste Prüfung durch die Ausschussmitglieder vorzunehmen. 
 
Ausschussmitglied Schulze Baek wies darauf hin, dass die Prüfung des Jahresab-
schlusses seit der Einführung des NKF(Neues Kommunales Finanzmanagement) 
durch Wirtschaftsprüfer durchgeführt worden sei. Er glaube nicht, dass der Aus-
schuss die Arbeit eines Wirtschaftsprüfers übernehmen könne. Keines der Aus-
schussmitglieder sei dazu qualifiziert.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass im HSK die Prüfung des Jahresabschlusses durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss für 2010 bereits beschlossen worden sei. Die 
Frage sei, ob auch für das Jahr 2008 bereits eine Prüfung durch den Ausschuss 
vorgenommen werden solle. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sehe die Ver-
pflichtung eines externen Prüfers vor, damit nicht der Eindruck entstehe, dass die 
Verwaltung keine genaue Prüfung wünsche. Viele Kommunen würden die Prüfun-
gen der Jahresabschlüsse inzwischen selbst vornehmen. Die KGSt (Kommunale 
Gemeinschaftsstelle) habe inzwischen einige Abhandlungen veröffentlicht, die sich 
mit dem Thema eines allgemeinen Leitfadens zur Prüfung des Jahresabschlusses 
befassten.  
 
Ausschussmitglied Rahsing erklärte, dass bei einer Prüfung durch akkreditierte Un-
ternehmen natürlich festgelegte Abläufe eingehalten werden müssten. Er gehe da-
von aus, dass man bei einer Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss an-
ders vorgehen könne.  
 
Ausschussmitglied Fedder fragte, ob man bei einer Prüfung durch den Ausschuss 
tatsächlich anders vorgehen könne.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass ein Testat erstellt werden müsse. Es gebe jedoch 
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keine Richtlinien dazu, wie der Ausschuss zu prüfen habe und wie das Testat zu-
stande kommen müsse.   
 
Bürgermeister Niehues machte deutlich, dass er in diesem Jahr noch für eine Prü-
fung durch einen externen Prüfer plädiere. Mit dem Haushaltsjahr 2008 habe sich 
die Gemeinde Rosendahl im dritten Jahr der Anwendung des NKF befunden. Die 
Umstellung darauf sei für die gesamte Verwaltung gravierend gewesen und man 
befinde sich noch immer in einem Lernprozess. Die Finanzbuchhaltung versuche 
konsequent, die Buchungen nach dem NKF durchzuführen. Dennoch gebe es mög-
licherweise vereinzelt noch fehlerhafte Buchungen, die durch die Prüfung durch ei-
nen externen Prüfer korrigiert werden könnten. Um im Folgejahr wirklich alles richtig 
zu machen, sei er dafür, in diesem Jahr noch einmal einen professionellen Prüfer zu 
beauftragen. Dies sei auch unter Berücksichtigung des Zeitaspektes wichtig, da der 
Prüfer der Firma Concunia GmbH kurzfristig mit der Arbeit beginnen könne. Bei 
einer Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss müsse ja zunächst ein Leit-
faden erstellt werden, nach dem die Mitglieder des Ausschusses vorgehen könnten. 
Dieser könne für das nächste Jahr erstellt werden. Er wolle gerne nach dem Grund-
satz „ Glauben ist gut, Kontrolle ist besser“ handeln.  
 
Fraktionsvorsitzender Branse stellte fest, dass die Gemeinde Rosendahl eine kleine 
Gemeinde sei, die sich keinen eigenen Rechnungsprüfer leisten könne. Viele Kom-
munen hätten jedoch dafür ein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Wenn dies nicht 
der Fall sei, werde ein externer Prüfer beauftragt. Bei der Prüfung sei die Einhaltung 
von gesetzlichen Vorschriften gefordert. Er fragte, ob die Ausschussmitglieder dies 
lernen könnten und in welchem Zeitraum. Er machte deutlich, dass durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss Buchungen nach dem NKF überprüft werden müss-
ten und wies darauf hin, dass das Testat und der Bestätigungsvermerk nicht nur ein 
einfaches Stück Papier seien. Er sei der Ansicht, dass es nicht sein könne, dass der 
„schwarze Peter“ für die Erstellung eines Leitfadens der Verwaltung zugeschoben 
werde und halte die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss für „eine 
Nummer zu groß“. 
 
Ausschussmitglied Söller fragte, wie man denn dann zu der Entscheidung gekom-
men sei, ab 2010 auf jeden Fall die Prüfung in die Hände des Rechnungsprüfungs-
ausschusses zu geben. Er wies darauf hin, dass es in anderen Kommunen bereits 
einen Leitfaden für die Prüfung gebe, an den man sich eventuell halten könne. 
Wichtig sei das Ergebnis unter dem Strich. Die Vorgaben für die Prüfung seien in 
zwei Jahren nicht anders als heute.  
 
Ausschussmitglied Reints erklärte, dass das Vertrauen der Ausschussmitglieder in 
die korrekte Arbeit der Verwaltung vorhanden sei. Dies wäre unter einem anderen 
Bürgermeister anders. Er könne nicht glauben, dass Bürgermeister Niehues unbe-
dingt eine Prüfung durch einen externen Prüfer wolle. Er plädiere für eine Prüfung 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Wenn diese nicht erfolgreich sei, könne 
man für 2009 wieder einen externen Prüfer verpflichten. Eine Prüfung durch das 
Gemeindeprüfungsamt werde doch ohnehin auch bald erfolgen.  
 
Bürgermeister Niehues bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen, mach-
te aber klar, dass dort, wo gearbeitet werde, auch Fehler gemacht werden könnten. 
Mit dem NKF sei ein ganz neuer Prozess und ein neues Buchungsverfahren in 
Gang gesetzt worden. Fehler seien daher noch immer möglich. In den Jahren 2006 
und 2007 seien nach der Prüfung Korrekturen nötig gewesen. Wenn die Prüfung 
des Jahres 2008 die Verringerung der Fehlerquote anzeige, könne der Abschluss 
des Jahres 2009 durch den Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführt werden. Er 
machte nochmals deutlich, dass die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 
mit ihrem Namen für die Erstellung des Testats gerade stünden. Weiter erklärte er, 
dass die Gemeindeprüfungsanstalt heute einen anderen Auftrag habe. Diese prüfe 
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ca. alle 5 Jahre in erster Linie die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit und ma-
che Verbesserungsvorschläge, wie z.B. Stellen oder auch Kosten eingespart wer-
den könnten. Die nächste Prüfung werde im Jahr 2011 stattfinden. Vor der Einfüh-
rung des NKF habe das Gemeindeprüfungsamt des Kreises alle 2 Jahre die Ge-
meinde Rosendahl geprüft. 
 
Ausschussmitglied Rahsing fragte, ob noch eine zusätzliche Prüfung durch die 
Kommunalaufsicht des Kreises Coesfeld erfolge.  
 
Bürgermeister Niehues verneinte dies.  
 
Fraktionsvorsitzender Branse erklärte, dass die Beachtung von gesetzlichen Vor-
schriften nichts mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun habe. Er sei so wie der Bür-
germeister der Ansicht, dass Fehler gemacht werden könnten, die aber aufgedeckt 
werden müssten. Bei nicht entdeckten Fehlern durch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss könne der Bürgermeister nicht zur Verantwortung gezogen werden, da er 
mit gutem Gewissen sagen könne, dass er den Rechnungsprüfungsausschuss auf 
mögliche Fehler hingewiesen habe. Er glaube, dass der Ausschuss eine korrekte 
Prüfung nicht leisten könne.  
 
Fraktionsvorsitzender Meier erklärte, dass er nach der Anhörung aller vorgetrage-
nen Argumente der Ansicht sei, dass man irgendwann ins „kalte Wasser“ springen 
müsse. Er werde daher dem Antrag der CDU-Fraktion zustimmen.  
 
Ausschussmitglied Fedder fasste zusammen, dass der Rechnungsprüfungsaus-
schuss letztlich in groben Zügen das tun müsse, was auch der Wirtschaftsprüfer 
tue, um eventuell gemachte Fehler der Verwaltung aufzudecken. Er stellte die Frage 
an die Verwaltung, wie hoch sie den Arbeitsaufwand der Ausschussmitglieder dafür 
einschätze.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass dies daran liege, wie tief der Rechnungsprüfungs-
ausschuss in die Materie einsteigen wolle.  
 
Auf die Frage von Ausschussmitglied Fedder, wie tief das denn nötig sei, erklärte 
Kämmerer Isfort, dass er den Aufwand nicht bestimmen könne und in dieser Frage 
gerne neutral bleiben wolle. Jede weitere Äußerung von ihm könne den Eindruck 
erwecken, dass die Verwaltung eine bestimmte Entscheidung erreichen wolle.  
 
Ausschussmitglied Schulze Baek fragte, wodurch sich eine aktuell vorzunehmende 
Prüfung von früheren Prüfungen des Rechnungsprüfungsausschusses unterschei-
de. Es sei klar, dass das Arbeitspensum eines professionellen Prüfers nicht zu leis-
ten sei. Er fragte weiter, ob der Wirtschaftsprüfer die Verantwortung für das von ihm 
erstellte Testat übernehme.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass der Wirtschaftsprüfer in haftungsrechtlicher Hinsicht 
die Verantwortung für das von ihm erstellte Testat übernehme. Im kameralen Haus-
halt sei es um die Überprüfung von Einnahmen und Ausgaben gegangen. Heute 
müsse ein geordnetes Bild der Finanz- und Vermögenslage erstellt und überprüft 
werden. Dazu gehörten unter anderem Vermögensgegenstände, Abschreibungen 
und Verbindlichkeiten.  
 
Bürgermeister Niehues teilte mit, dass bei früheren Prüfungen ca. 40 Ordner mit 
Rechnungen bereitgestellt wurden und vom Rechnungsprüfungsausschuss stich-
probenweise geprüft worden seien. Darüber hinaus habe der Kreis Coesfeld alle 2 
Jahre mit fünf Personen ca. vier Wochen lang geprüft. Er sei ein Freund von exter-
nen Prüfungen und plädiere dafür, diese auch in diesem Jahr noch einmal durchzu-
führen. Eine externe Prüfung diene zur Kontrolle und führe zu sorgfältiger Arbeit der 
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Verwaltungsmitarbeiter.  
 
Ausschussmitglied Rahsing fragte, was passieren könne, wenn er das Testat unter-
zeichne und im Nachhinein dann festgestellt werde, dass ein Fehler der Verwaltung 
übersehen worden sei.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass falsche Abschreibungswerte im Folgejahr korrigiert 
werden könnten. Vergessene Bilanzwerte könnten durch Korrektur nachträglich 
aufgenommen werden.  
 
Ausschussmitglied Fedder fragte, ob es einen Tatbestand gebe, bei dem er sich als 
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses strafbar mache. Er sprach sich 
nochmals dafür aus, in diesem Jahr den Auftrag für die Prüfung des Jahresab-
schlusses an einen externen Prüfer zu vergeben und parallel dazu Informationen zu 
sammeln, um im nächsten Jahr die Prüfung durch den Ausschuss selbst durchzu-
führen.  
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass in einem Gremium immer das gesamte Gremium 
verantwortlich sei und keine Einzelperson. Er gehe weiter davon aus, dass in einem 
Gremium kein Vorsatz bei fehlerhaften Prüfungen im Spiel sein könne. Die Testate 
über Jahresabschlüsse seien jedoch öffentlich zugänglich und auch Gegenstand für 
Externe (z.B. Kreditgeber), um sich ein Bild über die Finanzlage der Gemeinde zu 
machen. Möglicherweise sei es ein strafrechtlich relevanter Tatbestand, wenn eine 
Kreditvergabe aufgrund falscher Angaben erfolge.  
 
Fraktionsvorsitzender Branse erklärte, dass er es für grob fahrlässig halte, wenn 
man vorhandene Unterlagen absichtlich nicht nutze. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss müsse die kaufmännische Buchhaltung prüfen und unterschreiben. Die In-
formationen, die im Prüfungsbericht des professionellen Prüfers vorlägen, würden 
dem Ausschuss jedoch fehlen. Es widerstrebe ihm, etwas zu tun, was er nicht kön-
ne.  
 
Fraktionsvorsitzender Meier teilte mit, dass es haftungsrechtlich nur wenige oder 
geringe Möglichkeiten gebe, den Ausschuss verantwortlich zu machen. Dies sei nur 
bei nachgewiesenem Vorsatz möglich.  
 
Ausschussmitglied Fedder fragte, ob es sich um Vorsatz handele, wenn man mit 
dem Wissen in eine Sitzung gehe, dass man möglicherweise nicht korrekt prüfen 
könne.  
 
Fraktionsvorsitzender Meier erklärte, dass es sich dabei um „Bewusste Fahrlässig-
keit“ handele.  
 
Fraktionsvorsitzender Branse wies noch einmal darauf hin, dass man mit der Prü-
fung der Jahresabschlüsse schon im Rückstand sei und eine weitere Verzögerung 
dadurch entstehe, wenn die Verwaltung noch einen Leitfaden für die Prüfung erstel-
len müsse.  
 
Ausschussvorsitzender Schubert teilte mit, dass die WIR-Fraktion dafür plädiere, 
den Ausschuss zu schulen und erst im nächsten Jahr die Prüfung durchzuführen. In 
diesem Jahr solle man noch einmal auf den professionellen Prüfer zurückgreifen.  
 
Ausschussmitglied Fedder erklärte, dass bei einer Prüfung durch den Ausschuss 
jedes Mitglied seinen Beitrag leisten müsse. Insbesondere sollte die Parteigebun-
denheit dabei außen vor gelassen werden.  
 
Ausschussvorsitzender Schubert fragte nach, ob die CDU-Fraktion ihren zuvor ge-
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stellten Antrag aufrechterhalten wolle und bat darum, diesen nochmals vorzutragen.  
 
Ausschussmitglied Söller las den Antrag der CDU-Fraktion vor, hinsichtlich der Ein-
beziehung eines Prüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008 auf die von der 
Verwaltung vorgeschlagene Einbeziehung eines externen Prüfers zu verzichten.  
 

Ausschussvorsitzender Schubert ließ über den Antrag der CDU-Fraktion abstim-

men:  

 

 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja Stimmen 
 3 Nein Stimmen 
 

Damit war der Antrag der CDU-Fraktion angenommen.  
 
Ausschussmitglied Söller stellte sodann den Antrag, auf Grund des vorherigen Ab-
stimmungsergebnisses den TOP 3 der nichtöffentlichen Sitzung abzusetzen.  
 

Ausschussvorsitzender Schubert ließ über diesen Antrag abstimmen:  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Damit war dieser Antrag angenommen.  
 
Ausschussmitglied Fedder fragte, wie er sich den weiteren terminlichen Ablauf nun 
vorzustellen habe und wann die Ausschussmitglieder den Leitfaden erhalten könn-
ten. 
 
Kämmerer Isfort erklärte, dass er sich kurzfristig mit den Kommunen in Verbindung 
setzen wolle, die schon eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
durchgeführt hätten, um dem Ausschuss möglichst schnell Unterlagen zur Informa-
tion zur Verfügung zu stellen. Er könne dann einen Vorschlag vorlegen, über den 
der Ausschuss dann aber erst entscheiden müsse. Der Ausschuss könne diesen 
Vorschlag jedoch auch ablehnen und einen eigenen Leitfaden erstellen.  

 
 

6 Mitteilungen 
 
Es wurden keine Mitteilungen der Verwaltung vorgetragen.   

 
 
 

 

 
 

7 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (2. Teil) 
 
Es waren keine Einwohner zur Fragestunde anwesend.  
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Franz Schubert 
Ausschussvorsitzende/r 

Sabine Wisner-Herrmann 
Schriftführer/in 
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